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Vertraulich ! 

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l  N r .  7 7  

vom 6. Juni 1919 

 

Anwesend: 

Sämtliche Staatssekretäre, ausgenommen Staatskanzler Dr. R e n n e r, Staatssekretär Dr. 

D e u t s c h sowie die Unterstaatssekretäre G l ö c k e l und P f l ü g l. 

 

Zugezogen: 

Vom Staatsamt für Finanzen; Sektionschef Dr. G r i m m; 

ferner zu Punkt 2 und 9: Vom Staatsamte für Heerwesen Ministerialrat Dr. K r a l o w s k y 

und vom Staatsamte für Finanzen Sektionsrat Dr. W i l f l i n g; 

zu Punkt 14: Vom Staatsamt für Finanzen Sektionsrat Dr. K a l t e n b r u n n e r. 

 

Vorsitzender: Vizekanzler F i n k 

 

Dauer: 

16.30 – 19.30 

 

Reinschrift (22 Seiten), Konzept, stenographische Mitschrift, Entwurf der TO mit 

Beilagendoubletten 

 

Inhalt: 

1. Beitritt der Staatsregierung zu mehreren von der Nationalversammlung beschlossenen 

Gesetzen. 

2. Anwendungsbereich der Militärdienstpragmatik. 

3. Gesetz, betreffend die Rechtsfolgen von Übertretungen der Vollzugsanweisungen über 

die Anmeldung und Kontrolle gewisser Vermögenschaften und die Sicherung der 

Vermögensabgabe. 

4. Wiener Krankenanstalten; Anwendung des Gesetzes vom 5. Februar 1919, St.G.Bl. 

Nr. 100, betreffend das Dienstverhältnis des Kanzleihilfspersonales, dann der 

Vollzugsanweisung vom 26. Februar 1919, St.G.Bl. Nr. 148, auf die 

Fondsangestellten. 



77 – 1919-06-06  2 

5. Ratifikation des Warenaustausch-Übereinkommens mit der tschecho-slowakischen 

Republik. 

6. Bereitstellung eines Kredites von 2 Millionen Kronen für die Fortführung des 

Bahnbaues Landeck-Pfunds. 

7. Gesetzentwurf, betreffend Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes (4.Novelle 

zum Krankenversicherungsgesetz). 

8. Gesetzesbeschluss der Landesversammlung in Oberösterreich, betreffend die 

Vereinigung der politischen Ortsgemeinde Urfahr mit der Landeshauptstadt Linz. 

9. Gesetzentwurf, mit welchem Maßnahmen für den Zivilstaatsdienst aus Anlass des 

Krieges getroffen werden. 

10. Gesetzesbeschluss der provisorischen Landesversammlung in Salzburg, betreffend die 

Abänderung mehrerer Bestimmungen des Gemeindestatutes für die Landeshauptstadt 

Salzburg. 

11. Vorbereitung der Anlage von Wasserbüchern. 

12. Gesetzesbeschluss der Landesversammlung in Tirol, betreffend die Erlassung einer 

neuen Gemeindewahlordnung für Innsbruck. 

13. Regelung der Erholungsurlaube der Staatsbediensteten für das Jahr 1919 

14. Frage der Zuckerpreiserhöhung. 

15. Gesetzentwurf über die Umwandlung der Exportakademie in Wien in eine Hochschule 

für Welthandel. 

 

Beilagen: 

Beilage A zu Punkt 2 betr. Vortrag des Staatsamtes für Heerwesen über die Militär-

Dienstpragmatik (5 Seiten) 

Beilage zu Punkt 3 betr. Gesetz über die Rechtsfolgen von Übertretungen der 

Vollzugsanweisungen über die Anmeldung und Kontrolle gewisser Vermögenschaften und 

die Sicherung der Vermögensabgabe (6 Seiten, gedruckt, zweifach) 

Beilage B zu Punkt 4 betr. Antrag des Staatsamtes für soziale Verwaltung Zl. 11.137/1919 

V.G. über die Wiener Krankenanstalten hinsichtlich Anwendung des letzten Gesetzes samt 

Vollzugsanweisung auf das Kanzleihilfspersonal bzw. auf die Fondsangestellten (2 Seiten) 

Beilage C zu Punkt 5 betr. Bericht des Staatsamtes für Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten über den Stand der Ratifikation des Handelsabkommens mit der 

tschechoslowakischen Republik vom 12. März 1919 (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 6 betr. Vortrag des Staatsamtes für Verkehrswesen Zl. 16.772 über die 
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Bereitstellung eines Kredits von 2 Mill. Kronen für die Fortführung des Bahnbaues Landeck-

Pfunds (6 Seiten) 

Beilage zu Punkt 7 betr. Gesetzesentwurf für die 4. Novelle zum Krankenversicherungsgesetz 

samt Begründung (4 Seiten, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Vortrag des Staatsamtes für Inneres und Unterricht Zl 19.615 über 

den Gesetzesbeschluss der Landesversammlung Oberösterreichs über der Vereinigung der 

politischen Ortsgemeinde Urfahr mit der Landeshauptstadt Linz (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 9 betr. die Regierungsvorlage eines Gesetztes, mit welchem Maßnahmen für 

den Zivilstaatsdienst aus Anlass des Krieges getroffen werden (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 10 betr. Auszug für den Vortrag über einen Gesetzesentwurf der prov. 

Landesversammlung Salzburg für das Gemeindestatut der Landeshauptstadt Salzburg (1 

Seite) 

Beilage D zu Punkt 11 betr. Antrag auf Vorbereitung der Anlage von Wasserbüchern (3 

Seiten, zweifach) 

Beilage E zu Punkt 12 betr. Auszug für den Vortrag über den Gesetzesbeschluss der Tiroler 

Landesversammlung über eine neue Gemeindewahlordnung (1 Seite) 

 

1. 

Beitritt der Staatsregierung zu mehreren von der Nationalversammlung beschlossenen 

Gesetzen. 

Über Antrag des Vorsitzenden findet der Kabinettsrat gegen nachstehende, von der 

Nationalversammlung beschlossene Gesetze keine Vorstellung zu erheben: 

1.) Gesetz über die Erhöhung der Wertgrenzen im bürgerlichen Strafverfahren 

(Streitwertnovelle); 

2.) Gesetz über das Verfahren bei der Enteignung von Wirtschaftsbetrieben; 

3.) Gesetz über die Außerkraftsetzung des Gesetzes vom 22. November 1918 

St.G.Bl. Nr. 36, über die Verwendbarkeit der von der Salzburger Landesversammlung 

auszugebenden Teilschuldverschreibungen zur fruchtbringenden Anlegung von 

Stiftungs-, Pupillar- und ähnlichen Kapitalien;  

4.) Gesetz über die Errichtung und Unterbringung von Volkspflegestätten; 

5.) Gesetz über die Wiederbesiedelung gelegter Bauerngüter und Häusleranwesen 

(Wiederbesiedelungsgesetz). 

Die Gesetzesbeschlüsse sind daher von den zuständigen Mitgliedern der Staatsregierung 

gegenzuzeichnen und dem Präsidenten zur Fertigung vorzulegen. 
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2. 

Anwendungsbereich der Militärdienstpragmatik 

Ministerialrat Dr. K r a l o w s k y verweist einleitend darauf, dass der Kabinettsrat in 

seiner Sitzung am 29. April l. J. das Staatsamt für Heerwesen beauftragt habe, den Entwurf 

eines Gesetzes über eine Dienstpragmatik für die Berufs-Militärpersonen auszuarbeiten. 

In Ausführung dieses Kabinettsratsbeschlusses habe das Staatsamt für Heerwesen einen 

„Gesetzentwurf, betreffend vorläufige Bestimmungen über das Dienstverhältnis der 

Berufsmilitärpersonen (Militärdienstpragmatik)" verfasst, über den nunmehr im 

„zwischenstaatsamtlichen Komitee in Beamtenangelegenheiten“ Verhandlungen gepflogen 

werden. Der Vertreter des Staatsamtes für Finanzen in diesem Komitee sei nun der 

grundsätzlichen Auffassung, dass sich die Bestimmungen dieser Militär-Dienstpragmatik nur 

auf Berufs-Militärpersonen beziehen können, die in die bewaffnete Macht Deutschösterreichs 

aufgenommen worden sind. Allenfalls würde er zustimmen, dass auch Berufsmilitärpersonen 

der Dienstpragmatik unterstellt werden, die bei der deutschösterreichischen Wehrmacht in 

Verwendung stehen. 

Diese Beschränkung des Kreises der Militärpersonen, für welche die 

Militärdienstpragmatik Geltung haben soll, sei aber vom Standpunkte des Staatsamtes für 

Heerwesen nicht annehmbar, zumal hienach alle Berufsmilitärpersonen, die sich in 

Kriegsgefangenschaft befinden, oder sonst an der Rückkehr aus dem Auslande behindert sind, 

ausgeschlossen blieben und auch die im Liquidierungsdienste beschäftigten Berufsmilitärs 

außerhalb des Rahmens der Dienstpragmatik fallen würden, obwohl die Einteilung zu einer 

liquidierenden Stelle wie jede andere Kommandierung auf einer dem Willen des Einzelnen 

entrückten Verfügung des Staatsamtes für Heerwesen begründet sei. Zur Unmöglichkeit 

werde aber die Annahme des besprochenen Vorschlages dadurch, dass die vorläufige 

Anstellung der Berufsmilitärpersonen, die derzeit für Zwecke der deutsch-österreichischen 

Wehrmacht verwendet werden, keineswegs auf Grund einer Auswahl erfolgte. Eine solche 

Sichtung, wie sie bei dem anderen Staatsämtern unterstellten Personale vorgenommen wurde, 

habe eben beim Staatsamte für Heerwesen im Zeitpunkte des Umsturzes nicht durchgeführt 

werden können. Demgemäß unterbreite der Referent dem Kabinettsrate folgenden Alternativ-

Antrag: 

„Die gleiche Behandlung der im Liquidierungsdienste verwendeten und der in 

Kriegsgefangenschaft befindlichen Berufsmilitärs einerseits mit den in Diensten, der 

deutschösterreichischen Wehrmacht Stehenden andererseits bedingt notwendigerweise, dass 
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alle aktiven Berufsmilitärpersonen deutschösterreichischer Staatsbürgerschaft und deutscher 

Nationalität vorläufig in die deutschösterreichische Wehrmacht übernommen und der 

Militärdienstpragmatik unterstellt werden. Doch wäre im Gesetze ausdrücklich 

hervorzuheben, dass diese Übernahme keine endgiltige ist und weitere zum Zwecke des 

Abbaues im Berufsmilitärstande der Heeresverwaltung besondere Ausscheidungsmaßregeln 

vorbehalten bleiben. In diesem Belange aber sieht schon § 3 des Entwurfes zum 

Militärpensionsgesetz Versetzungen in den Ruhestand von Amtswegen ohne die hiefür sonst 

geltenden Bedingungen vor. Schließlich müssten auch die bereits besprochenen 

Bestimmungen Aufnahme finden, die eine ungünstige Einflussnahme auf die 

Auseinandersetzung mit den anderen Nationalstaaten hintanhalten sollen. 

Erst in zweiter Linie käme der Vorschlag in Betracht, wonach die Militärdienstpragmatik 

nur auf die für Zwecke der deutschösterreichischen Wehrmacht verwendeten Personen 

Geltung haben soll, dass aber ausgewählte Teile dieser Militärdienstpragmatik - insbesondere 

die Bestimmungen, welche die Zeitvorrückung, die Einrechnung der Überdienstzeit und die 

begünstigte Anrechnung der Kriegshalbjahre behandeln - auf alle Berufsmilitärpersonen 

deutschösterreichischer Staatsbürgerschaft und deutscher Nationalität anzuwenden sind, die 

gegenwärtig dem Aktivstande angehören oder nach dem 1. November 1918 infolge der 

Standesverringerung imperativ in den Ruhestand versetzt worden sind." 

Hierüber entwickelte sich eine sehr eingehende Debatte, an welcher sich die 

Staatssekretäre Dr. S c h u m p e t e r und Dr. B a u e r, sowie die Unterstaatssekretäre 

M i k l a s und Dr. E l l e n b o g e n, endlich Sektionsrat Dr. W i l f l i n g beteiligten, wobei 

auf die besondere Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit der Erweiterung des Geltungsbereiches der 

Gesetzesvorlage im Sinne des Referentenantrages hingewiesen wurde. Staatssekretär Dr. 

B a u e r stellte schließlich den Antrag, den Geltungsbereich dieses Gesetzes lediglich auf die 

bei der deutschösterreichischen Wehrmacht in Verwendung stehenden Militärgagisten 

einzuschränken; bezüglich der Gleichstellung der bei den liquidierenden Stellen beschäftigten 

Berufsmilitärpersonen mit den in deutschösterreichischen Diensten stehenden Gagisten wären 

entsprechende Anträge bei der internationalen Liquidierungskommission einzubringen. 

Bevor dieser Antrag zur Abstimmung gelangt, ersucht Unterstaatsekretär Dr. W a i s s um 

vorläufige Zurückstellung des Beratungsgegenstandes. 

Diesem Ansuchen stattgebend, vertagt sohin der Kabinettsrat seine diesfälllge 

Beschlussfassung. 

 

3. 
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Gesetz, betreffend die Rechtsfolgen von Übertretungen der Vollzugsanweisungen über die 

Anmeldung und Kontrolle gewisser Vermögenschaften und die Sicherung der 

Vermögensabgabe. 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r erbittet und erhält vom Kabinettsrate die 

Ermächtigung, in der Nationalversammlung den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die 

Rechtsfolgen von Übertretungen der Vollzugsanweisungen über die Anmeldung und 

Kontrolle gewisser Vermögenschaften und die Sicherung der Vermögensabgabe, einbringen 

zu dürfen. 

 

4. 

Wiener Krankenanstalten; Anwendung des Gesetzes vom 5. Februar 1919, St.G.Bl. Nr. 100, 

betr. das Dienstverhältnis des Kanzleihilfspersonales, dann der Vollzugsanweisung vom 23. 

Februar 1919, St.G.Bl. Nr.148 auf die Fondsangestellten. 

Unterstaatssekretär Dr. T a n d l e r verweist darauf, dass die Angestellten der Wiener 

Fondskrankenanstalten öffentliche Fondsbedienstete sind auf welche die für die 

Staatsbediensteten erlassenen Vorschriften nur dann Anwendung finden können, wenn dies 

durch einen besonderen konstitutiven Akt der Staatsverwaltung zum Ausdrucke gebracht 

werde. So sei die Anwendung der Bestimmungen der mit dem Gesetze vom 25. Jänner 1914, 

RGBl. Nr. l5, erlassenen Dienstpragmatik für Staatsbeamte und Staatsdienerschaft auf Grund 

der kaiserlichen Entschließung vom 22. April 1914 für die Fondsbediensteten mit dem Erlasse 

des vormaligen Ministeriums des Innern vom 2. April 1914, Zl. 4275/MI. verfügt worden. 

Hiebei seien jedoch die Beamten nur in drei Kategorien eingeteilt, welche den drei ersten 

Beamtengruppen A), B) und C) des § 52 der Dienstpragmatik entsprechen. Eigentliche 

Kanzleibeamte im Sinne der Gruppe E) der Dienstpragmatik seien bisher bei den Wiener 

Krankenanstalten nicht vorgekommen. 

Aus Anlass der Verlautbarung des Gesetzes vom 5. Februar 1919, St.G.Bl. Nr. 100, mit 

welchem das Dienstverhältnis des staatlichen Kanzleihilfspersonales teilweise neu geregelt 

wurde, ergebe sich nun die Notwendigkeit, eine Verfügung zu erlassen, durch welche die 

materielle Gleichstellung des Kanzleihilfspersonales der Wiener Krankenanstalten mit dem 

staatlichen Kanzleihilfspersonale auch in den Belangen dieses Gesetzes ausgesprochen wird. 

Diese Maßnahme sei unvermeidbar und trage angesichts der Bewegung unter den 

Angestellten äußerst dringlichen Charakter. Der sprechende Staatssekretär erbitte demgemäß 

vom Kabinettsrate die Ermächtigung, dass die Bestimmungen des Gesetzes vom 5. Februar 

1919, St.G.Bl. Nr. 100, soweit hiedurch das Dienstverhältnis der Kanzleioffizianten und 
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Kanzleioffiziantinnen, Kanzleigehilfen und Kanzleigehilfinnen teilweise abgeändert worden 

ist, samt den hierauf bezughabenden Durchführungsvorschriften auch auf das 

Kanzleihilfspersonale der Wiener Fondskrankenanstalten sinngemäß angewendet und dass zu 

diesem Behufe die Vorschriften des auf Grund der kaiserlichen Entschließung vom 22. April 

1914 ergangenen Erlasses des vormaligen k. k. Ministeriums des Innern vom 25. April 1914, 

Zl. 4275/MI. dahin ergänzt werden, dass zum Zwecke der Einreihung der zu Beamten zu 

ernennenden Kanzleioffizianten und Kanzleioffiziantinnen in die entsprechende 

Zeitvorrückungsgruppe eine eigene Kategorie IV geschaffen werde. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

5. 

Ratifikation des Warenaustausch-Übereinkommens mit der tschechoslowakischen Republik. 

Staatssekretär Ing. Z e r d i k führt aus, dass das am 12. März 1919 mit der 

tschechoslovakischen Kommission für Aus- und Einfuhr abgeschlossene Übereinkommen, 

betreffend den gegenseitigen Warenaustausch (Zuckervertrag) mit dem Kabinettsratbeschluss 

vom 17. März 1919 genehmigt worden sei. Die tschechoslovakische Regierung habe 

inzwischen am 28. April 1919 ihre diesbezügliche Genehmigung erteilt, hiebei jedoch die 

Änderung der Vertragsbestimmungen über die Punkte betreffend die Durchfuhr, die 

Rindenlieferungen aus Deutschösterreich, die Hefelieferungen, ferner die Besteuerung der 

liquidierenden Zentralen in Deutschösterreich, sowie einen Zusatz zum Schlussprotokolle 

beantragt. Über diese Abänderungsanträge hätten zwischen den Delegierten der beiden 

Regierungen neuerliche Verhandlungen stattgefunden, die zu einer Einigung vorbehaltlich der 

Genehmigung der beiderseitigen Regierungen geführt haben. Zufolge der von den berufenen 

Staatsgütern eingeholten Äußerungen stehe dieser Genehmigung kein Hindernis entgegen. Im 

Hinblicke auf die Wichtigkeit der Versorgung Deutschösterreichs mit Zucker beantrage 

demgemäß der sprechende Staatssekretär, der Kabinettsrat wolle dieses Übereinkommen 

genehmigen und weiters zustimmen, dass hievon das tschechoslowakische 

Handelsministerium in Prag telegraphisch verständigt werde. 

 

6. 

Bereitstellung eines Kredites von 2 Millionen Kronen für die Fortführung des Bahnbaues 

Landeck-Pfunds. 

Nach eingehender Darstellung der Sachlage erbittet und erhält Staatssekretär P a u l die 

grundsätzliche Genehmigung des Kabinettsrates zur Fortführung des Baues der Bahnlinie 
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Landeck-Tösens; gleichzeitig weist der Kabinettsrat das Staatsamt für Finanzen an, den für 

die Durchführung der bezüglichen Bauarbeiten bis zum Herbst d. J. erforderlichen Kredit von 

2 Millionen Kronen dem Staatsamte für Verkehrswesen außeretatmäßig zur Verfügung zu 

stellen. 

 

7. 

Gesetzentwurf betreffend Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes (4. Novelle zum 

Krankenversicherungsgesetz) 

Staatssekretär H a n u s c h erbittet und erhält vom Kabinettsrate die Ermächtigung, in der 

Nationalversammlung einen Gesetzentwurf betreffend Änderungen des 

Krankenversicherungsgesetzes (4. Novelle zum Krankenversicherungsgesetz), einbringen zu 

dürfen. 

 

8. 

Gesetzesbeschluss der Landesversammlung in Oberösterreich, betreffend die Vereinigung der 

politischen Ortsgemeinde Urfahr mit der Landeshauptstadt Linz. 

Staatssekretär E l d e r s c h teilt mit, dass laut eines von der Landesversammlung für 

Oberösterreich beschlossenen Gesetzes die Ortsgemeinde Urfahr mit der Gemeinde Linz zu 

einer Ortsgemeinde unter dem gemeinschaftlichen Namen Linz vereinigt werden soll. Der 

Entwurf sei ähnlichen Gesetzen über die Erweiterung des Gemeindegebietes von Wien u. dgl. 

nachgebildet und gebe zu einer Einwendung keinen Anlass. 

Im Hinblick darauf, dass seitens der Landesregierung in Linz auf die sofortige 

Verlautbarung dieses Gesetzes der größte Wert gelegt worden sei, habe der sprechende 

Staatssekretär in der Annahme des Beitrittes der Staatsregierung zu der Gesetzesvorlage der 

Landesregierung telephonisch bereits mitteilen lassen, dass eine Vorstellung gegen den 

Gesetzesbeschluss nicht erhoben und der sofortigen Kundmachung des Landesgesetzes 

zugestimmt werde. 

Der Kabinettsrat genehmigt diese Verfügung des sprechenden Staatssekretärs. 

 

9. 

Gesetzentwurf, mit welchem Maßnahmen für den Zivilstaatsdienst aus Anlass des Krieges 

getroffen werden. 

Staatssekretär E l d e r s c h erbittet und erhält vom Kabinettsrate die Ermächtigung, in der 

Nationalversammlung einen Gesetzentwurf, mit welchem Maßnahmen für den 
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Zivilstaatsdienst aus Anlass des Krieges getroffen werden, einbringen zu dürfen. 

Einem Antrage des Vertreters des Staatsamtes für Heerwesen, Ministerialrates Dr. 

K r a l o w s k y, auf Ergänzung der vorliegenden Gesetzesvorlage durch Aufnahme 

entsprechender Bestimmungen über Wahrung erworbener Rechte der Zertifikatisten pflichtet 

der Kabinettsrat unter Hinweis darauf nicht bei, dass die Zertifikatistenfrage in einem eigenen 

Gesetze zur Lösung zu gelangen haben werde. 

Angesichts der Berufung des Referenten auf Verhandlungen, die im 

zwischenstaatsamtlichen Komitee für Beamtenangelegenheiten über diesen seinen 

Zusatzantrag abgeführt worden seien, beschließt der Kabinettsrat auf Anregung des 

Sektionschefs Dr. G r i m m, es sei das Komitee durch die Staatskanzlei einzuladen, 

wichtigere Beschlüsse, die im Kabinettsrate zur Sprache gebracht werden sollen, vorher allen 

beteiligten Staatsämtern behufs Ermöglichung einer Stellungnahme zur Kenntnis zu bringen. 

 

10. 

Gesetzesbeschluss der prov. Landesversammlung in Salzburg, betr. die Abänderung mehrerer 

Bestimmungen des Gemeindestatutes für die Landeshauptstadt Salzburg. 

Staatssekretär E l d e r s c h teilt mit, dass die Staatsregierung gegen einen von der 

provisorischen Landesversammlung in Salzburg beschlossenen Entwurf eines Gesetzes, 

womit mehrere Bestimmungen des Gemeindestatutes für die Landeshauptstadt Salzburg vom 

8. Dezember 1869, L.G.Bl. Nr. 41, abgeändert werden, seinerzeit Vorstellung erhoben habe, 

weil in diesem Gesetzentwurf eine Verpflichtung des Staates zur Entschädigung der 

Gemeinde für die Besorgung der Geschäfte des übertragenen Wirkungskreises festgelegt 

worden sei. Nunmehr habe der Landesrat auf Grund besonderer Ermächtigung der 

Landesversammlung den Wünschen der Staatsregierung durch Streichung dieser Bestimmung 

Rechnung getragen. 

Über Antrag des sprechenden Staatssekretärs beschließt der Kabinettsrat, dass gegen den 

bezogenen Gesetzentwurf nunmehr eine Vorstellung nicht zu erheben und der sofortigen 

Verlautbarung des Landesgesetzes zuzustimmen ist.  

 

11. 

Vorbereitung der Anlage von Wasserbüchern. 

Unterstaatssekretär Dr. E l l e n b o g e n verweist darauf, dass die Bestimmungen der 

geltenden Wasserrechtsgesetze über die Anlage und Führung von Wasserbüchern ihren 

Zweck, eine übersichtliche, die wasserwirtschaftliche Verwaltung erleichternde Darstellung 
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der Verhältnisse zu geben, bekanntlich nicht erreicht hätte, weil der Staat niemals die hiefür 

erforderlichen Geldmittel zur Verfügung gestellt habe. Im Budget der vergangenen Jahre 

seien für diesen Zweck etwa 10.000 K vorgesehen gewesen, Dieses Versäumnis habe sich 

bitter gerächt. Bei den alten, aus der Vorzeit stammenden Wasserechten mangelten vielfach 

die zur Beurteilung des Umfanges oder Bestandes nötigen Urkunden. Mit dem Fortschreiten 

der wasserwirtschaftlichen Entwicklung sei die Auseinandersetzung zwischen bestehenden 

und entstehenden Rechten immer schwerer. Die Folge sei eine immer zunehmende Zahl von 

Streitigkeiten auf diesem Gebiete der Volkswirtschaft und damit eine endlose Beanspruchung 

des Behördenapparates. Die neuen Wasserrechtsgesetze sollen nun dem unhaltbaren Zustande 

ein Ende bereiten. 

Ihren Zweck aber werden diese Vorschriften nur dann erfüllen können, wenn auch die 

nötigen Mittel und das erforderliche Personale rasch bereitgestellt werden. 

Zu diesem Behufe sollen bereits gegenwärtig gewisse Vorarbeiten eingeleitet werden. Dies 

würde auch die Gelegenheit bieten, einige der heute beschäftigungslosen technisch gebildeten 

Kräfte, die vom Staate ohnehin bezahlt oder doch unterstützt werden müssen, wirtschaftlich 

zweckmäßig zu verwenden. Im Interesse der Verbilligung der Verwaltung dürfe jedoch nicht 

daran gedacht werden, aus Anlass der Wasserbuchanlage zu einer dauernden Vermehrung der 

technischen Organe der politischen Verwaltung zu kommen. Durch das Hilfsmittel genauer 

Wasserbücher solle vielmehr die wasserwirtschaftliche Verwaltung vereinfacht und verbilligt 

werden. Am leichtesten und wohlfeilsten ließe sich dies etwa auf dem Wege erzielen, dass in 

jedem Bezirke ein Techniker mit zwei technischen Hilfsorganen unter Anleitung und Aufsicht 

der Staatstechniker die Anlage der Wasserbücher durchführen. Allenfalls könnte auch daran 

gedacht werden, die Kosten der Neuanlage durch Vorschreibung von Gebühren (Taxen) 

wenigstens teilweise hereinzubringen. In diesem Falle müssten der § 121, bezw. der Artikel V 

des Wasserrechtsgesetzes eine entsprechende Ergänzung finden. Die Durchführung der 

Aktion wäre vom hydrographischen Zentralbureau zu übernehmen und zu überwachen. 

Nachdem Staatssekretär Ing. Z e r d i k und Sektionschef Dr. G r i m m diese Anregung 

lebhaft begrüßt hatten, beschließt der Kabinettsrat, das Staatsamt für Finanzen einzuladen, 

einvernehmlich mit dem Staatsamte für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten sowie mit 

dem Staatsamte für Land- und Forstwirtschaft das im Sinne des Antrages des 

Unterstaatssekretärs Dr. E l l e n b o g e n Erforderliche ohne Verzug in die Wege zu leiten. 

 

12. 

Gesetzesbeschluss der Landesversammlung in Tirol, betreffend die Erlassung einer neuen 
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Gemeindewahlordnung für Innsbruck. 

Staatssekretär E l d e r s c h teilt mit, dass von der provisorischen Landesversammlung in 

Tirol der Entwurf eines Gesetzes, womit eine neue Gemeindewahlordnung für Innsbruck 

erlassen und einzelne Bestimmungen des bisherigen Gemeindestatutes abgeändert werden, 

beschlossen worden sei. Dieser Gesetzentwurf sei in seinen wesentlichen Bestimmungen dem 

den Ländern mitgeteilten Musterentwurfe nachgebildet. Der sprechende Staatssekretär 

beabsichtige daher gegen den Gesetzentwurf keine Vorstellung zu erheben und der sofortigen 

Verlautbarung des Gesetzes zuzustimmen. 

Der Kabinettsrat erteilt hiezu seine Zustimmung. 

 

13. 

Regelung der Erholungsurlaube der Staatsbediensteten für das Jahr 1919. 

Staatssekretär E l d e r s c h bringt zur Kenntnis, dass der Zentralangestelltenrat der 

deutschösterreichischen Staatsämter mittels Eingabe um Gewährung der heurigen 

regelmäßigen Sommerurlaube in einem Ausmaße angesucht habe, „das jenes des verflossenen 

Verwaltungsjahres bei jeder Dienstkategorie um mindestens eine Woche übersteigt.“  

Nach kurzer Debatte beschließt der Kabinettsrat an dem in seiner Sitzung am 20. Mai l. J. 

gefassten einschlägigen Beschlusse festzuhalten. 

 

14. 

Frage der Zuckerpreiserhöhung. 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r bringt in Erinnerung, dass bei der seinerzeitigen 

Kalkulation des Zuckerpreises der Geldwert der tschechoslowakischen Krone zu niedrig 

angesetzt worden sei; bei dem gegenwärtig bedeutend höheren Kurse dieser Krone bringe 

jeder Tag dem Staate enorme Verluste. Aus finanziellen Gründen sei es unerlässlich, nunmehr 

mit einer dem valutarischen Stande der tschechoslowakischen Krone entsprechenden 

Zuckerpreiserhöhung vorzugehen. 

Nachdem Sektionsrat Dr. K a l t e n b r u n n e r auf Grund des einschlägigen 

Ziffernmateriales dargetan hatte, dass bei den Zuckerlieferungen in den Monaten April und 

Mai mit einem Verluste von 40 Millionen Kronen gerechnet werden müsse, verweist 

Staatssekretär Dr. L o e w e n f e l d -R u s s auf die Schwierigkeiten, welche einer 

Preiserhöhung des Zuckers mit Rücksicht auf die allgemeine Lebensmittelteuerung 

entgegenstehen; auch könne es der Bevölkerung schwer zugemutet werden, dass sie den 

monatelang rückständigen Zucker jetzt auch noch teurer bezahle. 
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Staatssekretär E l d e r s c h stellt sodann unter Hinweis auf die politische Bedenklichkeit 

einer solchen Maßnahme abschließend den Antrag, die Angelegenheit vorläufig zu vertagen. 

Der Kabinettsrat beschließt in diesem Sinne und stellt über Anregung des Staatssekretärs 

M i k l a s an den Staatssekretär für Finanzen das Ersuchen, bei der Friedensdelegation in St. 

Germain anzuregen, sie möge unter Darlegung unserer finanziellen Verhältnisse von der 

Entente neben den bisherigen Lebensmittelkrediten auch Kredite für die Belieferung 

Deutschösterreichs mit Zucker und Kohle aus dem tschechoslowakischen Staate ansprechen; 

schließlich wird bei diesem Anlasse Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r über Antrag des 

Staatssekretär P a u l eingeladen, dem Kabinettsrate ehestens ein Exposé über die 

Finanzpolitik zu erstatten. 

 

15. 

Gesetzentwurf über die Umwandlung der Exportakademie in Wien in eine Hochschule für 

Welthandel. 

Staatssekretär Ing. Z e r d i k bittet unter Bezugnahme auf den Beschluss des 

Kabinettsrates in seiner letzten Sitzung um die Ermächtigung, in der Nationalversammlung 

den Entwurf eines Gesetzes über die Umwandlung der Export-Akademie in Wien in eine 

Hochschule für Welthandel einbringen zu dürfen. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 
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[KBR 77, 6. Juni 1919, Stenogramm] 
 
Nr. 77, 6. /6. 
[Anwesend]: Fink, Eldersch, Stöckler, Schumpeter, Ellenbogen, Bauer, Hanusch, Miklas, 

Resch, Paul, Tandler, Bratusch, Waiss, Zerdik, Löwenfeld. 
[Zugezogen]: Kralowksy, Sektionsrat Kaltenbrunner, Dr. Wilfling. 
 
1. 
Fink: Gesetz betreffend -. 
 
2. 
Deutsch: -. 
Kralowsky: -. 
Schumpeter: Zu bedauern, daß die Referentenbesprechungen zu keinem Einvernehmen 

geführt haben. Für uns ist die Sache nicht annehmbar. [Ich möchte das] Staatsamt für 
Heerwesen bitten, die Anträge zu vervielfältigen und Verhandlungen mit dem Staatsamt 
für Finanzen zu pflegen. 

Miklas: Auf eine Woche zurückgestellt mit genauem Antrag und Corref.[eferat] des 
Staatsfinanziellen und Steuerlichen (Dienstpragmatik). 

Kralowsky: Wir wollten heute nur Richtlinien: ob für alle oder nur für den begünstigten 
Kreis. 

Wilfling: Es betrifft die Frage des Personenkreises, auf den die Pragmatik Anwendung finden 
soll. Das Staatsamt für Finanzen vertritt den Standpunkt, daß die P.[ragmatik] nur 
Anwendung finden kann auf Berufs[militär]personen, die der deutsch-österreichischen 
Wehrmacht angehören oder angehören werden. Es handelt sich um 17.000 Gagisten 
(Kral.[owsky] 12.000), 1.000 - 1.200 werden aber höchstens nur aufgenommen werden. 

Ellenbogen: Formaler Antrag: vertagen. 
Bauer: Unmöglich, daß wir nach Deutsch-Böhmen zahlen. Tusar hat gesagt, wir werden uns 

von der Liquidierung überhaupt zurückziehen, wir werden für Kohle, Zucker kein Geld 
annehmen, sondern die Waren aus der Liquidation nehmen. Rede Renner, den Aufwand 
werden wir nicht zahlen können. Daher können wir auch nicht die Avanc.[ements] noch 
durchführen "deutsche Nationalität!". 

Dienstpragmatik also für die Militärgagisten, die tatsächlich in deutsch-
österreichischem Dienst stehen, aber gegen Einbeziehung der liquidierenden und der 
Deutsch-Böhmen muß ich mich entschieden aussprechen. 

Kralowsky: Erwidert auf Details von Staatsamt für Finanzen und Bauer. 
Stöckler: Scheint mir unmöglich zu sein. 
Bauer: Antrag: 1.) Die Dienstpragmatik ist anzuwenden auf die Gagisten, die frisch in 

Verwendung bei der deutsch-österreichischen Wehrmacht stehen. 
2.) Bezüglich der Gleichstellung der liquidierenden mit der in Deutsch-Österreich in 

Verwendung stehenden Gagisten ist in der internationalen Liquidierungskommission 
ein Antrag zu stellen. 

Waiss: Bittet dann doch um Zurückstellung der Sache. 
Vorsitzender: Vertagt und mit den beteiligten Ressorts -. 
 
3. 
Schumpeter: Antrag zur Annahme. 
Stöckler: Amnestie. Bittet, daß Weisungen hinausgehen wegen Amnestie über noch nicht 

entschiedene (anhängige) Straffälle. 
Angenommen. 
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4. 
Tandler: [...] einverstanden. 
Angenommen. 
 
5. a) 
Zerdik: Ratifikation ... teilt mit Telegr.[amm] nach Prag. 
Angenommen. 
 
[5.] b) 
[Zerdik]: Wiederaufbaugebiete Tirol. 
Zurückgezogen. 
 
[5.] b) 
[Zerdik]: Exportakademie. 
 
6. 
Paul: Bahnbau Landeck-Pfunds. Kein vergeblich ausgegebenes Geld. 
Grimm: Staatsamt für Finanzen keine Einwendung. 
Angenommen. 
 
7. 
Hanusch: KVG [Krankenversicherungsgesetz]. 
Angenommen. 
 
8. 
Eldersch: Oberösterreich Urfahr-Linz. 
Angenommen. 
 
9. 
Eldersch: Maßnahmen für den zivilen Staatsdienst aus Anlaß des Krieges. 
Kralowsky: Schon unter der k. k. Regierung wurde die Sache behandelt. 

Antrag: [daß] § 8 der alten Regierungsvorlage aufgenommen wird. 
Grimm: Wenn möglich (tunlichst) stand im damaligen Protokoll. 
Paul: Für die Staatseisenbahnbeamten im Verordnungsweg. 
Grimm: Stimmt zu. 
Angenommen. 
 
[Am Rand] 
Grimm: [Zum] Anlaß nehmen, daß die Praxis im Beamtenkomitee geändert wird. Die 

Beschlüsse des Komitees werden den Staatsämtern nicht zugemittelt. Das Komitee 
untersteht die Staatskanzlei. 

Zur Kenntnis. 
 
10. 
Eldersch: Salzburger Statut. 
Angenommen. 
 
11. 
Ellenbogen: Man könnte 180 Personen beschäftigen. Es würde sich um die Anlage von 90 

Wasserbüchern handeln (bei jeder Bezirkshauptmannschaft in den Alpenländern). 
Aufwand ca. 4,8 Millionen Kronen. Einen Teil wird man durch Einhebung von 
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Gebühren, Taxen usw. hereinbringen können. 
Antrag: Prinzipieller Beschluß des Kabinettsrates auf daß das Staatsamt für 

Finanzen ersucht wird, im Einvernehmen mit Handel und Landwirtschaft diese Sache 
auf eine haltbare Basis bringt. 

Zerdik: Begrüßt Antrag Ellbogens wärmstens. 
Grimm: Auch die Finanzverwaltung begrüßt diesen Vorschlag freudigst. 
Angenommen. 
 
12. 
Eldersch: Gemeindewahlordnung für Innsbruck von der Tiroler Landesversammlung 

beschloßen. Dem Muster-Entwurf nachgebildet. Gegen den Gesetzesbeschluß ist keine 
Einwendung zu erheben. 

Angenommen. 
 
13. 
Eldersch: Vom Zentralangestelltenrat folgende Eingabe zugekommen: Urlaub. 
Resch: 8-14 Tage. 
[Beschluß]: Jeder bekommt 8 Tage. 
 
14. 
Schumpeter: Am 10. /6. Zuckerkommission. Wir haben bei der Calc.[ulation] des 

Zuckerpreises die tschechoslowakische Krone um 50 Heller zu tief angesetzt. Jeder Tag, 
den wir mit der Preiserhöhung zuwarten, bringt uns enorme Verluste. Wir können den 
Zucker nicht mit Verlust absetzen. 

Kaltenbrunner: Die tschechoslowakische Krone wurde zu 160 beschafft während nur 120 
eingesetzt [wurde] in die Calcul.[ation]. Was einen finanziellen Verlust von 40 per 100 
ausmacht. Pro April Mai haben wir mit einem Verlust von 40 Millionen Kronen zu 
rechnen. 

Löwenfeld-Russ: Schumpeter hat von seinem Standpunkt aus gewiß recht. Die Leute können 
nicht mehr Lebensmittel kaufen und so bleibt Brot, Speck usw. liegen, was noch nie da 
war. Einen Zuckerpreis von 8 Kronen pro Kilo läßt sich die Bevölkerung nicht gefallen; 
ich von meinem Ressort-Standpunkt kann das nicht auf mich nehmen. 

Schumpeter: Der Zuschuß ist staatsfinanziell nicht vorhanden. Wir haben einfach nicht mehr 
diesen ungeheuren Aufwand. Wir kommen mit jedem Tag dem Zusammenbruch näher. 
Mancher Herr hat sich mit dem Standpunkt des Bankrotts abgefunden - hat. Die 
Nahrungspolitik, die unsere Mittel überschreitet, hat die ernstesten Seiten. Der 
finanzielle Zusammenbruch ist zugleich auch der soziale Zusammenbruch. 

Ellenbogen: Beide Standpunkte sind durchaus begreiflich und berechtigt. Mittelweg! 
Eldersch: Was bedeutet die Zuckerfrage gegenüber den Friedensbedingungen? Bittet die 

Frage zu vertagen. Bisher noch kein Defizit durch die erfolgte Nachbesteuerung. 
Miklas: Wie wäre es, wenn wir der Friedensdelegation die Mitteilung machen würden, daß 

wir die Entente ersuchen, uns auch für Zucker und Kohle einen Entente-Kredit zur 
Verfügung [zu] stellen .... 

Schumpeter: An sich ist die Sache gewiß nicht letal, aber aus solchen Punkten besteht eben 
das Budget in seiner Gesamtheit. 

Staatsamt für Finanzen aufgefordert, eine Darstellung der Finanzpolitik ... 
Vertagt. 
 
15. 
Zerdik: Hochschule. 
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Dienstag 9h. 
 
Grimm: Wichtig wäre, die Beschlüsse den beteiligten Staatssekretären zur Stellungnahme zu 

geben bevor die Sache in den Kabinettsrat kommt. 
 
 






































































